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Geld vom Staat!
Sichern Sie sich die 
Förderung von Wärme-
pumpen durch den Einbau 
von Elster Wärmezählern.

Wer sich unabhängig machen möchte, 

nutzt die Energie der Erdwärme. Wer clever 

ist, sichert sich jetzt die staatliche Förderung. 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-

kontrolle (BAFA) fördert Wärmepumpen für 

die Warmwasserbereitung und die Bereitstel-

lung des Heizwärmebedarfs eines Gebäudes 

bei Einbau eines Wärmemengenzählers. 

Warum hier nicht mal ans Geld denken?
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Geld vom Staat für Privatpersonen, Kommunen, 
kleine und mittlere Unternehmen, Freiberufl er 
und viele mehr.
 

F90S/F90M
Kompaktwärmezähler

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle fördert 
effi ziente Wärmepumpen für die folgenden Anwendungs-
bereiche:
– kombinierte Raumbeheizung und  Warmwasserbereitung  
 von Wohngebäuden,
– Raumbeheizung von Nichtwohngebäuden.

Förderfähig sind effi ziente Wärmepumpen, die folgende 
Voraussetzungen erfüllen:
1. Elektrisch angetriebene Wärmepumpen:    
 Einbau eines Stromzählers sowie mindestens eines Wärme- 
 mengenzählers.
2. Gasbetriebene Wärmepumpen: 
 Einbau eines Gaszählers sowie mindestens eines Wärme- 
 mengenzählers. 

Basisförderung von effi zienten Wärmepumpen
Hinweis: Es sind nur solche Anlagen förderfähig, die der Be-
reitstellung der Raumheizung / Warmwasserbereitung von
Gebäuden dienen, für die bereits vor dem 01.01.2009 ein
Bauantrag gestellt bzw. eine Bauanzeige erstattet wurde 
und die bereits vor dem 01.01.2009 über ein Heizungssystem 
verfügten (Gebäudebestand).

Mehr dazu erfahren Sie unter: 
www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/
waermepumpen/index.html

Dabei gelten unterschiedliche Kriterien:
1.  Für Privatpersonen, Kommunen, kommunale Gebiets-
 körperschaften, kommunale Zweckverbände und gemein-
 nützige Organisationen (z. B. eingetragene Vereine).
 Förderbar sind Vorhaben, die ab dem 1. Januar 2008 be-
 gonnen wurden und im Zeitpunkt der Antragstellung fertig  
 gestellt sind. Der Antrag muss dem BAFA innerhalb von
 6 Monaten nach Inbetriebnahme der Anlage zugehen   
 (Ausschlussfrist).

2. Kleine oder mittlere Unternehmen, an denen mehrheitlich  
 Kommunen beteiligt sind oder freiberufl ich Tätige, Land- 
 und Forstwirtschaft, Gartenbau.

 Alle Anträge von Unternehmen auf Investitionszuschüsse
 des BAFA sind vor Vorhabensbeginn zu stellen. Gleiches  
 gilt für Anlagen, die im Zuge der freiberufl ichen Tätigkeit  
 genutzt werden (z. B. für die Warmwasserbereitung und  
 Raumheizungsunterstützung von Kanzlei- oder Praxis-
 räumen). 
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